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IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch den Richter Mag. Michael BIEDERMANN als Einzelrichter über die

file:///


Beschwerde von XXXX , geb. am XXXX , StA. Afghanistan, vertreten durch den Verein Menschenrechte Österreich,

gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 19.05.2018 zur Zl. 1090577809-151493695,

nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung, zu Recht:

A)

I. Die Beschwerde wird hinsichtlich der Spruchpunkte I., II. und III. des angefochtenen Bescheides als unbegründet

abgewiesen.

II. Der Beschwerde gegen die Spruchpunkte IV. und V. des angefochtenen Bescheides wird stattgegeben und

festgestellt, dass die Erlassung einer Rückkehrentscheidung auf Dauer unzulässig ist.

Dem Beschwerdeführer wird der Aufenthaltstitel „Aufenthaltsberechtigung plus“ für die Dauer von zwölf Monaten

erteilt.

III. Spruchpunkt VI. des angefochtenen Bescheides wird ersatzlos behoben.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

Begründung:

I. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer, ein männlicher Staatsangehörige Afghanistans, reiste gemeinsam mit seinen Eltern und

Geschwistern in das Bundesgebiet ein und stellte am 27.09.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz. Der

Beschwerdeführer war zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits volljährig.

2. Am 10.10.2015 fand die niederschriftliche Erstbefragung des Beschwerdeführers durch ein Organ des öJentlichen

Sicherheitsdienstes statt. Er gab betreJend seine Fluchtgründe im Wesentlichen an, dass sein Vater als Fahrer für XXXX

, die für das Parlament tätig gewesen sei, gearbeitet habe. Diese habe seinem Vater gesagt, dass er mit seiner Familie

Afghanistan verlassen solle. Die Taliban hätten seinen Vater nach dem Aufenthaltsort der Parlamentsabgeordneten

gefragt und seine Familie bedroht. Er sei deshalb mit seiner Familie geLüchtet. Im Falle einer Rückkehr fürchte er

getötet zu werden.

3. Am 05.12.2017 fand eine Einvernahme des Beschwerdeführers vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in

weiterer Folge: Bundesamt) statt, bei der er im Wesentlichen angaben, dass er ca. ein Jahr eine Freundin gehabt habe,

die er heiraten habe wollen. Er habe deshalb seine Eltern zu ihrer Familie geschickt um um ihre Hand anzuhalten. Die

Eltern seiner Freundin hätten den Antrag jedoch abgelehnt und den Beschwerdeführer beschimpft. Am nächsten Tag

seien der Vater des Mädchens und deren zwei Brüder zum Haus der Familie des Beschwerdeführers gekommen und

hätten den Vater des Beschwerdeführers sowie nach dessen hinzukommen auch den Beschwerdeführer geschlagen.

Der Beschwerdeführer habe einen abgebrochenen Zahn sowie eine Verletzung an der linken Schulter und an der

linken Schläfe erlitten. Der Beschwerdeführer habe den Vorfall der Polizei gemeldet. Die Parlamentsabgeordnete und

angebliche Arbeitgeberin des Vaters des Beschwerdeführers sei wegen dieses Vorfalls ebenfalls zur Polizei gegangen

und habe dem Beschwerdeführer und seinem Vater danach mitgeteilt, dass es besser wäre nichts mehr mit diesem

Mädchen zu tun zu haben. 20 Tage nachdem der Beschwerdeführer und sein Vater von den Angehörigen seiner

Freundin geschlagen worden seien, sei seine Freundin zu seiner Familie nachhause gekommen um sich für den Vorfall

zu entschuldigen. Die Mutter habe das Mädchen nachhause geschickt, diese habe ihr jedoch mitgeteilt, dass sie nicht

nachhause gehen könne, weil sie schwanger sei. Die Familienangehörigen des Mädchens seien ebenfalls zum Haus der

Familie des Beschwerdeführers gekommen um nach dem Mädchen zu suchen. Der Beschwerdeführer sei aus Angst

vor weiteren Schlägen über eine Mauer gesprungen und davon gelaufen. Er habe gehört, dass auf ihn geschossen

worden sei und die Patrone die Wand getroJen habe. Er habe von einem sicheren Ort aus seine Eltern angerufen und

sei zu seinem Onkel gegangen. Am nächsten Tag habe er von einem Freund erfahren, dass seine Freundin ermordet

worden sei. Der Vater des Beschwerdeführers habe am nächsten Tag in der Früh beschlossen Afghanistan zu

verlassen.



4. Das Bundesamt wies den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz mit dem angefochtenen

Bescheid sowohl bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.) als auch bezüglich der

Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Afghanistan (Spruchpunkt

II.) ab und erteilte dem Beschwerdeführer keinen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen

(Spruchpunkt III.). Gegen den Beschwerdeführer wurde eine Rückkehrentscheidung erlassen (Spruchpunkt IV.) und

festgestellt, dass seine Abschiebung nach Afghanistan zulässig sei (Spruchpunkt V.). Die Frist für die freiwillige Ausreise

wurde mit 14 Tagen ab Rechtskraft der Entscheidung festgesetzt (Spruchpunkt VI.).

Begründend wurde im Wesentlichen ausgeführt, dass der Beschwerdeführer seine Fluchtgründe nicht habe glaubhaft

machen können und auch sonst keine asylrelevante individuelle Verfolgungsgefährdung in Afghanistan zu erkennen

sei. Es drohe dem Beschwerdeführer auch keine Gefahr, die die Erteilung eines subsidiären Schutzes rechtfertigen

würde, zumal er im Familienverband mit seinen Eltern und Geschwistern nach Afghanistan zurückkehren würde und

es insbesondere seinem Vater und Bruder möglich sei eine Unterkunft für die Familie zu beschaJen und einer Arbeit

nachzugehen. Zudem könne auch der Beschwerdeführer einer beruLichen Tätigkeit nachgehen und mit Onanzieller

Unterstützung durch Familienangehörige aus dem Ausland rechnen sowie Rückkehrhilfe in Anspruch nehmen. Der

Beschwerdeführer verfüge in Österreich – abgesehen von seinen Eltern und Geschwistern, die ebenfalls von einer

aufenthaltsbeendenden Maßnahme betroJen seien – zudem über kein schützenswertes Privat- und Familienleben,

das einer Rückkehrentscheidung entgegenstehe.

5. Gegen diese Bescheide wurde fristgerecht Beschwerde erhoben und vorgebracht, dass dem Beschwerdeführer

aufgrund seiner außerehelichen Beziehung zu einem Mädchen und der ihm aus diesem Grund unterstellten

abweichenden politischen und religiösen Gesinnung eine Verfolgung in Afghanistan drohe. Das Bundesamt habe es

unterlassen eine den AVG-Prinzipien entsprechende amtswegige Erforschung des maßgeblichen Sachverhaltes und der

Wahrung des Parteiengehörs nachzukommen, weshalb das Verfahren mit Mangelhaftigkeit behaftet sei. Zudem diene

die Erstbefragung nicht der näheren Ermittlung der Fluchtgründe, weshalb die Beweiswürdigung, wonach das

Fluchtvorbringen beim Bundesamt gesteigert worden sei, mangelhaft sei. Das Bundesamt habe sich nicht mit den

individuellen Ausführungen und der Situation des Beschwerdeführers auseinandergesetzt. Zudem sei die derzeitige

Lage in Kabul so, dass der Beschwerdeführer im Falle einer Rückkehr ständiger Bedrohung, struktureller Gewalt und

unmittelbaren Einschränkungen sowie einer Reihe von Menschenrechts-verletzungen ausgesetzt wäre. Dem

Beschwerdeführer sei es nicht zumutbar sich in Afghanistan anzusiedeln. Darüber hinaus sei der Beschwerdeführer

integrationswillig und würde sich um einen legalen Aufenthalt bemühen.

6. Mit Dokumentenvorlage vom 06.06.2019, 12.06.2020 und 13.07.2020 wurden Unterlagen betreJend die Integration

des Beschwerdeführers dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegt.

7. Das Bundesverwaltungsgericht führte am 27.07.2020 in Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache Dari und

im Beisein des Rechtsvertreters des Beschwerdeführers eine öJentliche mündliche Verhandlung durch. Das Verfahren

des Beschwerdeführers wurde mit jenem seiner Familienangehörigen zur gemeinsamen Verhandlung verbunden. Ein

Vertreter des Bundesamtes nahm an der Verhandlung nicht teil. Die Verhandlungsschrift wurde dem Bundesamt

übermittelt.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer führt den Namen XXXX und das Geburtsdatum XXXX . Er ist afghanischer Staatsangehöriger,

gehört der Volksgruppe der Sadat, einer Untergruppe der Hazara, an und bekennt sich zum muslimisch-schiitischen

Glauben und spricht Dari als Muttersprache. Er ist ledig und hat keine Kinder (AS 9, 40; Verhandlungsprotokoll vom

27.07.20209 = VP, S. 32).

Der Beschwerdeführer wurde im Iran in XXXX geboren und ist dort zunächst gemeinsam mit seinen Eltern und seiner

Schwester aufgewachsen. Im Jahr 1383/84 (2004) wurde der Vater des Beschwerdeführers nach Afghanistan

abgeschoben. Die Mutter des Beschwerdeführers kehrte daraufhin mit dem Beschwerdeführer und seiner Schwester

zu ihrem Ehemann nach Afghanistan, Kabul, zurück (AS 41; VP, S. 9). Der Beschwerdeführer hat ca. vier Jahre lang die



Schule im Iran besucht und danach bis zum Abschluss der 12. Klasse die Schule in Kabul besucht (VP, S. 32). In Kabul

wurden eine weitere Schwester und ein Bruder des Beschwerdeführers geboren. Der Beschwerdeführer lebte

gemeinsam mit seiner Familie bis zur Ausreise aus Afghanistan in Kabul.

Der Beschwerdeführer reiste im Familienverband mit seinen Eltern und Geschwistern unter Umgehung der

Grenzkontrollen nach Österreich ein und stellte am 27.09.2015 den Antrag auf internationalen Schutz (AS 9 ff).

Zwei Onkel väterlicherseits leben samt deren Familie im Iran, diese gehen aufgrund ihres Alters keiner beruLichen

Tätigkeit mehr nach (VP, S. 10). Der Beschwerdeführer hat über soziale Medien Kontakt zu seinen Cousins im Iran (VP,

S. 33). Darüber hinaus leben weitschichtige Verwandte des Beschwerdeführers (Onkel, Tanten und Cousins seines

Vaters) im Iran, die dort Geschäfte betreiben und Kleidung verkaufen (VP, S. 10).

Eine Tante väterlicherseits des Beschwerdeführers lebt in Australien. Sie ist verheiratet, hat drei Töchter und ist

Hausfrau. Ihr Ehemann arbeitet in einem Restaurant (VP, S. 10).

Der Onkel des Beschwerdeführers mütterlicherseits lebt in Deutschland. Dieser arbeitet als Schneider.

Ein Onkel der Mutter des Beschwerdeführers sowie dessen Söhne leben in Kanada. Er ist Pensionist und ein Sohn

arbeitet als Schneider (VP, S. 22).

Der Beschwerdeführer leidet an keinen schwerwiegenden oder lebensbedrohlichen Krankheiten. Er ist gesund sowie

arbeitsfähig.

Der Beschwerdeführer ist strafgerichtlich unbescholten.

1.2. Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers:

1.2.1. Der Beschwerdeführer hat durch seine Eltern nicht um die Hand eines Mädchens angehalten, deren Vater gegen

diese Heirat gewesen sei. Der Beschwerdeführer und sein Vater wurden weder vom Vater des Mädchens und seinen

Söhnen geschlagen noch schoss der Vater des Mädchens auf den Beschwerdeführer. Der Beschwerdeführer und seine

Familie wurden nicht vom Vater des Mädchens bedroht. Der Vorfall, wonach die Familie des Beschwerdeführers von

der Familie des Mädchens und der Polizei als Entführer des Mädchens beschuldigt worden sei, hat ebenso nicht

stattgefunden.

Der Beschwerdeführer hat Afghanistan weder aus Furcht vor konkreten EingriJen in seine körperliche Integrität noch

wegen Lebensgefahr verlassen.

1.2.2. Darüber hinaus droht dem Beschwerdeführer keine konkrete und individuelle physische und/oder psychische

Gewalt in Afghanistan wegen seiner ethnisch-religiösen Zugehörigkeit zu den Schiiten oder einer Untergruppe der

Hazara. Angehörige der Religionsgemeinschaft der Schiiten oder einer Untergruppe der Volksgruppe der Hazara sind

in Afghanistan allein aufgrund der Religions- oder Volksgruppenzugehörigkeit keiner physischen und/oder psychischen

Gewalt ausgesetzt.

1.3. Zu einer möglichen Rückkehr des Beschwerdeführers in den Herkunftsstaat:

Der Beschwerdeführer hat den Großteil seines bisherigen Lebens in Kabul verbracht. Bei einer Rückkehr nach

Afghanistan in die Heimatstadt Kabul kann der Beschwerdeführer grundlegende und notwendige Lebensbedürfnisse,

wie Nahrung, Kleidung sowie Unterkunft, befriedigen, ohne in eine ausweglose bzw. existenzbedrohende Situation zu

geraten. Er kann selbst für sein Auskommen und Fortkommen sorgen.

Zudem kann sich der Beschwerdeführer auch in der Stadt Mazar-e Sharif niederlassen. Als alleinstehender, junger und

gesunder Mann kann er in der Stadt Mazar-e Sharif, auf Grund der dort herrschenden Versorgungs- und

Sicherheitslage, Fuß fassen und dort ein Leben ohne unbillige Härten führen und seine grundlegenden und

notwendigen Lebensbedürfnisse befriedigen. Der Beschwerdeführer ist in hohem Maße anpassungsfähig. Er kann

selbst für sein Auskommen und Fortkommen sorgen und zudem Rückkehrhilfe in Anspruch nehmen.

Es ist dem Beschwerdeführer möglich nach anfänglichen Schwierigkeiten nach seiner Rückkehr in die Stadt Kabul bzw.

bei einer Ansiedlung in der Stadt Mazar-e Sharif Fuß zu fassen und dort ein Leben ohne unbillige Härten zu führen, wie

es auch andere Landsleute führen können.

1.4. Zur Situation des Beschwerdeführers in Österreich:

Der Beschwerdeführer ist im Familienverband mit seinen Eltern und Geschwistern unter Umgehung der



Grenzkontrollen nach Österreich eingereist, stellte hier am 27.09.2015 einen Antrag auf internationalen Schutz und

hält sich seitdem durchgehend in Österreich auf. Er ist aufgrund einer vorübergehenden Aufenthaltsberechtigung nach

dem AsylG rechtmäßig aufhältig.

Der Beschwerdeführer lebt in Österreich – abgesehen von einem Zeitraum von drei Monaten in dem er in einem

Zimmer mit afghanischen Burschen in derselben Unterkunft wie seine Familie untergebracht wurde (AS 41; VP, S. 12 J)

– gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern. Der Beschwerdeführer nahm die Mahlzeiten in dem Zeitraum in

dem er in einem anderen Zimmer als seine Familie wohnte, dennoch gemeinsam mit seiner Familie ein. Der

Beschwerdeführer hat eine besonders intensive Beziehung zu seiner Familie, insbesondere seinem Vater. Der

Beschwerdeführer ist in den engen Familienverband miteingebunden und unterstützt seinen Vater auch durch

Übersetzen der deutschen Sprache (VP, S. 13). Der Beschwerdeführer hat – abgesehen von drei Monaten, in denen er

mit afghanischen Burschen in einem von seiner Familie getrennten Zimmer, jedoch in derselben Unterkunft wie seine

Familie –bisher immer im Familienverband mit seinen Eltern und Geschwistern gelebt und abgesehen von

ehrenamtlichen Arbeiten in Österreich noch nie für sich selbst gesorgt (VP, S. 36).

Der Beschwerdeführer hat Deutschkurse bis zum Niveau B2 besucht (AS 53, 55; Beilage zu Verhandlungsprotokoll). Er

wurde von seiner Deutschlehrerin wegen seiner Leißigen und lern- und wissbegierigen und talentierten Art sehr

geschätzt (Beilage zu Verhandlungsprotokoll). Der Beschwerdeführer hat eine Deutschprüfung des Internationalen

Kulturinstituts – einer von ÖSD zertiOzierten Einrichtung – auf dem Niveau B1 sehr gut bestanden (AS 63). Der

Beschwerdeführer verfügt über sehr gute Deutschkenntnisse (VP, S. 34).

Der Beschwerdeführer hat von 28.08.2017 bis 22.06.2018 einen Lehrgang zur Vorbereitung auf den

erwachsenengerechten PLichtschulabschluss besucht (AS 51; OZ 8). Er wurde von der Gruppenleiterin und seinen

Kollegen wegen seiner Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft sehr geschätzt (OZ 8). Der Beschwerdeführer hat die

Pflichtschulabschlussprüfung bestanden (OZ 8)

Der Beschwerdeführer ist außerordentliches Mitglied im Verein XXXX und hat sich an vielen Aktivitäten des Vereins

engagiert beteiligt (AS 55-57).

Der Beschwerdeführer hat die Prüfung zum Energie-Führerscheit erfolgreich bestanden und von Juli bis September

2016 am Sommerprogramm einer Freikirche teilgenommen (OZ 8).

Der Beschwerdeführer lebt von der Grundversorgung. Er hat von 01.10.2019 bis 15.11.2019 im Ausmaß von 4 Stunden

pro Woche ehrenamtliche Leistungen für die XXXX sowie vom 10.01.2020 bis 17.03.2020 im Ausmaß von 144 Stunden

in einem Pensionisten-Wohnhaus ehrenamtliche Leistungen erbracht (OZ 8). Die ehrenamtliche Tätigkeit des

Beschwerdeführers im Pensionisten-Wohnheim wurde aufgrund der COVID-19 Maßnahmen beendet (VP, S. 35).

Der Aufenthalt des Beschwerdeführers im Bundesgebiet war zu keiner Zeit geduldet. Er war weder Zeuge noch Opfer

von Gewalt oder anderen strafbaren Handlungen in Österreich, seine Anwesenheit ist nicht zur Gewährleistung der

Strafverfolgung von gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und Durchsetzung von

zivilrechtlichen Ansprüchen im Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen erforderlich. Es wurde nie eine

einstweilige Verfügung nach §§ 382b oder 382e EO erlassen; es lag nie ein Sachverhalt vor, auf Grund dessen eine

einstweilige Verfügung hätte erlassen werden können.

1.5. Zur maßgeblichen Situation in Afghanistan:

Die Länderfeststellungen zur Lage in Afghanistan basieren auf nachstehenden Quellen:

-        Länderinformationsblatt der Staatendokumentation Afghanistan vom 13.11.2019 mit Kurzinformation vom

21.07.2020 (LIB),

-        UNHCR Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs afghanischer Asylsuchender vom

30.08.2018 (UNHCR),

-        EASO Country Guidance: Afghanistan aus Juni 2019 (EASO),

-        Ecoi.net Themendossier zu Afghanistan – Sicherheitslage und die sozioökonomische lage in Herat und in Masar-e

Sharif vom 26.05.2020 (ECOI Herat und Masar-e Sharif),



-        ACCORD Anfragebeantwortung zu Afghanistan: Lokale Sicherheits- und Versorgungslage in der Stadt Masar-e

Sharif und Umgebung; Besonderheiten aufgrund der Corona-Pandemie vom 30.04.2020 (ACCORD Masar-e Sharif),

-        ACCORD Anfragebeantwortung zu Afghanistan: Lokale Sicherheits- und Versorgungslage in der Stadt Herat und

Umgebung; Besonderheiten aufgrund der Corona-Pandemie vom 23.04.2020 (ACCORD Herat),

-        ACCORD – Das Schulsystem in Afghanistan, Mai 2020,

-        Anfragebeantwortung der Staatendokumentation, Bildungsmöglichkeiten für Kinder in den Städten Kabul, Herat

und Mazar-e Sharif vom 06.05.2019 (Bildungsmöglichkeiten für Kinder)

-        Analyse der Staatendokumentation – Gesellschaftliche Einstellungen zu Frauen in Afghanistan vom 25.06.2020

(Frauen in Afghanistan),

-        Analyse der Staatendokumentation – IOM Reintegrationsprojekt Restart III vom 14.07.2020 (Restart III)

-        Anfragebeantwortung der Staatendokumentation zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 vom 16.03.2020

1.5.1. Sicherheitslage

Afghanistan ist ein Zentralstaat mit 34 Provinzen, die in Distrikte gegliedert sind. Auf einer Fläche von ca. 632.000

Quadratkilometern leben ca. 32 Millionen Menschen (LIB, Kapitel 1).

Die Sicherheitslage in Afghanistan ist nach wie vor volatil. Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul,

die wichtigsten Bevölkerungszentren und Transitrouten sowie Provinzhauptstädte und die meisten Distriktzentren.

Nichtsdestotrotz, hat die afghanische Regierung wichtige Transitrouten verloren. Der KonLikt in Afghanistan beOndet

sich in einer "strategischen Pattsituation", die nur durch Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den

Taliban gelöst werden kann. Die afghanische Regierung führte zum ersten Mal persönliche Gespräche mit den Taliban,

inhaltlich wurde über den Austausch tausender Gefangener verhandelt; bis dahin hatten die beiden Seiten sich nur per

Videokonferenz unterhalten. Ein erster Schritt Richtung inner-afghanischer Verhandlungen, welcher Teil eines zwischen

Taliban und US-Amerikanern unterzeichneten Abkommens ist. Die Gespräche fanden vor dem Hintergrund

anhaltender Gewalt im Land statt (LIB, Kapitel 2).

Für den Berichtszeitraum 8.11.2019-6.2.2020 wurden 4.907 sicherheitsrelevante Vorfälle verzeichnet – ähnlich dem

Vorjahreswert. Die Sicherheitslage blieb nach wie vor volatil. Die höchste Anzahl sicherheitsrelevanter Vorfälle wurden

in der südlichen Region, gefolgt von den nördlichen und östlichen Regionen, registriert, die alle samt 68% der

Zwischenfälle ausmachten. Die aktivsten KonLiktregionen waren in den Provinzen Kandahar, Helmand, Nangarhar und

Balkh zu Onden (LIB, Kapitel 2). Die Hauptlast einer unsicheren Sicherheitslage in der jeweiligen Region trägt die

Zivilbevölkerung (UNHCR, Kapitel II. B).

Drei Ministerien verantworten die Sicherheit in Afghanistan: Das afghanische Innenministerium (Afghanistan’s Ministry

of Interior - MoI), das Verteidigungsministerium (Ministry of Defense - MoD) und der afghanische Geheimdienst (NDS).

Das Innenministerium ist primär für die interne Ordnung zuständig, dazu zählt auch die ANP (Afghan National Police)

und die ALP (Afghan Local Police). Die ANA untersteht dem Verteidigungsministerium und ist für die externe Sicherheit

zuständig, ihre primäre Aufgabe ist jedoch die Bekämpfung der Aufständischen innerhalb Afghanistans. Das National

Directorate of Security (NDS) fungiert als Geheimdienst und ist auch für die Untersuchung von Kriminalfällen

zuständig, welche die nationale Sicherheit betreJen. Die Ermittlungsabteilung des NDS betreibt ein

Untersuchungsgefängnis in Kabul (LIB, Kapitel 4).

In Afghanistan sind unterschiedliche regierungsfeindliche Gruppierungen aktiv, welche eine Bedrohung für die

gesamte regionale Sicherheit und Stabilität in Afghanistan darstellen. Eine Bedrohung für Zivilisten geht insbesondere

von Kampfhandlungen zwischen den KonLiktparteien sowie improvisierten Sprengkörpern, Selbstmordanschlägen

und AngriJen auf staatliche Einrichtungen und gegen Gläubige und Kultstätten bzw. religiöse Minderheiten aus (LIB,

Kapitel 2).

Sowohl in den ersten fünf Monaten 2019, als auch im letzten Halbjahr 2019 führten Aufständische, Taliban und andere

militante Gruppierungen, insbesondere in der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige Ziele aus, um

die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu untergraben und die

Wahrnehmung einer weit verbreiteten Unsicherheit zu schaJen Die Gesamtzahl der öJentlichkeitswirksamen AngriJe



ist sowohl in Kabul als auch im ganzen Land in den letzten anderthalb Jahren stetig zurückgegangen. Der Großteil der

Anschläge richtetet sich gegen die ANDSF (afghanischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte) und die internationalen

Streitkräfte (LIB Kapitel 2).

1.5.2. Allgemeine Menschenrechtslage

Im Bereich der Menschenrechte hat Afghanistan unter schwierigen Umständen Fortschritte gemacht. Inzwischen ist

eine selbstbewusste neue Generation von Afghaninnen und Afghanen herangewachsen, die sich politisch, kulturell

und sozial engagiert und der Zivilgesellschaft eine stärkere Stimme verleiht. Diese Fortschritte erreichen aber nach wie

vor nicht alle Landesteile und sind außerhalb der Städte auch gegen willkürliche Entscheidungen von Amtsträgern und

Richtern sowie EinLussnahme örtlicher Machteliten nur schwer durchzusetzen. Die afghanische Regierung ist nicht in

der Lage, die durch die afghanische Verfassung und einschlägige völkerrechtliche Verträge garantierten

Menschenrechte vollumfänglich umzusetzen und zu gewährleisten (LIB, Kapitel 10).

Menschenrechtsverletzungen an der Zivilbevölkerung Onden nach wie vor in allen Teilen des Landes und unabhängig

davon statt, wer die betroffenen Gebiete tatsächlich kontrolliert (UNHCR, Kapitel II. C. 1).

Die Fähigkeit der Regierung, Menschenrechte zu schützen, wird durch die Unsicherheit und zahlreiche AngriJe durch

regierungsfeindliche Kräfte untergraben. Insbesondere ländliche und instabile Gebiete leiden unter einem allgemein

schwachen förmlichen Justizsystem, das unfähig ist, Zivil- und Strafverfahren eJektiv und zuverlässig zu entscheiden

(UNHCR, Kapitel II. C. 2).

1.5.3. Urbane Zentren

1.5.3.1. Kabul

Kabul-Stadt ist die Hauptstadt Afghanistans und auch ein Distrikt in der Provinz Kabul. Es ist die bevölkerungsreichste

Stadt Afghanistans, mit einer geschätzten Einwohnerzahl von 5.029.850 Personen für den Zeitraum 2019-2020. Sie

besteht aus Paschtunen, Tadschiken, Hazara, Usbeken, Turkmenen, Belutschen, Sikhs und Hindus (LIB, Kapitel 2.1).

Hauptstraßen verbinden die afghanische Hauptstadt mit dem Rest des Landes. In Kabul-Stadt gibt es einen Flughafen,

der mit internationalen und nationalen Passagierflügen bedient wird (LIB, Kapitel 2.1).

Die Stadt besteht aus drei konzentrischen Kreisen: Der erste umfasst die Altstadt, die neue Stadt, sowie die Viertel, wo

sich viele ausländische Botschaften, ausländische Organisationen und Büros beOnden. Der zweite Kreis besteht aus

Stadtvierteln, die zwischen den 1950er und 1980er Jahren für die wachsende städtische Bevölkerung gebaut wurden.

Schließlich wird der dritte Kreis, der nach 2001 entstanden ist, hauptsächlich von den „jüngsten Einwanderern“

(afghanische Einwanderer aus den Provinzen) bevölkert, mit Ausnahme einiger hochkarätiger Wohnanlagen für VIPs

(LIB, Kapitel 2.1).

Was die ethnische Verteilung der Stadtbevölkerung betriJt, so ist Kabul Zielort für verschiedene ethnische, sprachliche

und religiöse Gruppen, und jede von ihnen hat sich an bestimmten Orten angesiedelt, je nach der geograOschen Lage

ihrer Heimatprovinzen: Dies gilt für die Altstadt ebenso wie für weiter entfernte Stadtviertel, und sie wird in den

ungeplanten Gebieten immer deutlicher. In den zuletzt besiedelten Gebieten sind die Bewohner vor allem auf Qawmi-

Netzwerke angewiesen, um Schutz und Arbeitsplätze zu Onden sowie ihre Siedlungsbedingungen gemeinsam zu

verbessern. Andererseits ist in den zentralen Bereichen der Stadt die Mobilität der Bewohner höher und

Wohnsitzwechsel sind häuOger. Dies hat eine disruptive Wirkung auf die sozialen Netzwerke, die sich in der oft

gehörten Beschwerde manifestiert, dass man „seine Nachbarn nicht mehr kenne“. Nichtsdestotrotz, ist in den

Stadtvierteln, die von neu eingewanderten Menschen mit gleichem regionalen oder ethnischen Hintergrund dicht

besiedelt sind, eine Art „Dorfgesellschaft“ entstanden, deren Bewohner sich kennen und direktere Verbindungen zu

ihrer Herkunftsregion haben als zum Zentrum Kabuls (LIB, Kapitel 2.1).

Die afghanische Regierung behält die Kontrolle über Kabul. Nichtsdestotrotz, führten Aufständische, Taliban und

andere militante Gruppierungen, im gesamten Jahr 2018, als auch in den ersten fünf Monaten 2019, insbesondere in

der Hauptstadtregion weiterhin Anschläge auf hochrangige Ziele aus, um die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zu

ziehen, die Legitimität der afghanischen Regierung zu untergraben und die Wahrnehmung einer weit verbreiteten

Unsicherheit zu schaffen (LIB Kapitel 2.1).

Aufgrund eben dieser öJentlichkeitswirksamen AngriJe auf Kabul-Stadt kündigte die afghanische Regierung bereits im



August 2017 die Entwicklung eines neuen Sicherheitsplans für Kabul an. So wurde unter anderem das Green Village

errichtet, ein stark gesichertes Gelände im Osten der Stadt, in dem unter anderem, Hilfsorganisationen und

internationale Organisationen sowie ein Wohngelände für Ausländer untergebracht sind. Die Anlage wird stark von

afghanischen Sicherheitskräften und privaten Sicherheitsmännern gesichert. Die Green Zone hingegen ist ein

separater Teil, der nicht unweit des Green Villages liegt. Die Green Zone ist ein stark gesicherter Teil Kabuls, in dem

sich mehrere Botschaften beOnden – so z.B. auch die US-amerikanische Botschaft und andere britische Einrichtungen

(LIB, Kapitel 2.1).

Im Jahr 2019 gab es 1.563 zivile Opfer (261 Tote und 1.302 Verletzte) in der Provinz Kabul. Dies entspricht einem

Rückgang von 16% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren SelbstmordangriJe, gefolgt von

improvisierten Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen

(LIB, Kapitel 2.1).

Die NDS-Einheiten führten Operationen in und um Kabul-Stadt durch. Dabei wurden unter anderem Aufständische

getötet und verhaftet sowie Waffen und Sprengsätze konfisziert (LIB, Kapitel 2.1).

Kabul zählt zu jenen Provinzen, in denen es zu willkürlicher Gewalt kommt, jedoch nicht auf hohem Niveau.

Dementsprechend ist ein höheres Maß an Einzelelementen erforderlich, um wesentliche Gründe für die Annahme

aufzuzeigen, dass ein in dieses Gebiet zurückgekehrter Zivilist einem realen ernsthaften Risiko ausgesetzt wäre,

Schaden im Sinne von Artikel 15(c) der QualiOzierungsrichtlinie zu nehmen (EASO, Kapitel Guidance note: Afghanistan,

III.3).

Afghanistans jährliche Wachstumsrate der städtischen Bevölkerung gehört zu den höchsten der Welt. Kabul war in den

letzten Jahren das Zentrum dieses Wachstums. Schätzungsweise 70% der Bevölkerung Kabuls lebt in informellen

Siedlungen (Slums), welche den meisten Einwohnern der Stadt preiswerte Wohnmöglichkeiten bieten. (EASO, Kapitel

Common analysis: Afghanistan, V).

Kabul ist das wichtigste Handels- und Beschäftigungszentrum Afghanistans und hat ein größeres Einzugsgebiet in den

Provinzen Parwan, Logar und Wardak. Es gibt eine dynamischere Wirtschaft mit einem geringeren Anteil an

Arbeitssuchenden, Selbständigen und Familienarbeitern. Menschen aus kleinen Dörfern pendeln täglich oder

wöchentlich nach Kabul, um landwirtschaftliche Produkte zu handeln oder als Wachen, Hausangestellte oder

Lohnarbeiter zu arbeiten. Die besten (Arbeits-)Möglichkeiten für Junge existieren in Kabul. Trotz der niedrigeren

Erwerbsquoten ist der Frauenanteil in hoch qualifizierten Berufen in Kabul (49,6 %) am größten (LIB, Kapitel 21).

Die Gehälter in Kabul sind in der Regel höher als in anderen Provinzen (EASO, Kapitel Common analysis: Afghanistan,

V).

Schätzungen zufolge haben 32% der Bevölkerung Kabuls Zugang zu Ließendem Wasser, und nur 10% der Einwohner

erhalten Trinkwasser. Diejenigen, die es sich leisten können, bohren ihre eigenen Brunnen. Viele arme Einwohner von

Kabul sind auf öJentliche Zapfstellen angewiesen, die oft weit von ihren Häusern entfernt sind. Der Großteil der

gemeinsamen Wasserstellen und Brunnen in der Hauptstadt ist durch häusliches und industrielles Abwasser

verseucht, das in den Kabul-Fluss eingeleitet wird, was ernste gesundheitliche Bedenken aufwirft. Fast die Hälfte der

Bevölkerung in Kabul verfügt über sanitäre Grundversorgung (EASO, Kapitel Common analysis: Afghanistan, V).

In der Stadt Kabul besteht Zugang zu öJentlichen und privaten Gesundheitsdiensten. Nach verschiedenen Quellen gibt

es in Kabul ein oder zwei öffentliche psychiatrische Kliniken (EASO, Kapitel Common analysis: Afghanistan, V).

1.5.3.2. Mazar-e Sharif

Mazar-e Sharif ist die Provinzhauptstadt von Balkh, einer ethnisch vielfältigen Provinz, welche von Paschtunen,

Usbeken, Hazara, Tadschiken, Turkmenen, Aimaq, Belutschen, Arabern und sunnitischen Hazara (Kawshi) bewohnt

wird. Sie hat 469.247 Einwohner und steht unter Kontrolle der afghanischen Regierung (LIB, Kapitel 2.5).

Das Niveau an willkürlicher Gewalt ist in der Stadt Mazar-e Sharif so gering, dass für Zivilisten an sich nicht die Gefahr

besteht, von erheblichen EingriJen in die psychische oder physische Unversehrtheit betroJen zu sein (EASO, Kapitel

Common analysis: Afghanistan, III).

Balkh zählt zu den relativ stabilen und ruhigen Provinzen Nordafghanistans, in welcher die Taliban in der

Vergangenheit keinen Fuß fassen konnten. Die vergleichsweise ruhige Sicherheitslage war vor allem auf das



Machtmonopol des ehemaligen Kriegsherrn und späteren Gouverneurs von Balkh, Atta Mohammed Noor,

zurückzuführen. In den letzten Monaten versuchen Aufständische der Taliban die nördliche Provinz Balkh aus

benachbarten Regionen zu inOltrieren. Drei Schlüsseldistrikte, Zari, Sholagara und Chahar Kant, zählen zu jenen

Distrikten, die in den letzten Monaten von Sicherheitsbedrohungen betroJen waren. Die Taliban überrannten keines

dieser Gebiete (LIB Kapitel 2.5).

Im Jahr 2019 gab es 277 zivile Opfer (108 Tote und 169 Verletzte) in der Provinz Balkh. Dies entspricht einer Steigerung

von 22% gegenüber 2018. Die Hauptursache für die Opfer waren Kämpfe am Boden, gefolgt von improvisierten

Sprengkörpern (improvised explosive devices, IEDs; ohne Selbstmordattentate) und gezielten Tötungen (LIB Kapitel

2.5).

Im Winter 2018/2019 und Frühjahr 2019 wurden ANDSF-Operationen in der Provinz Balkh durchgeführt. Die ANDSF

führen auch weiterhin regelmäßig Operationen in der Provinz unter anderem mit Unterstützung der US-

amerikanischen LuftwaJe durch. Taliban-Kämpfer griJen Einheiten der ALP, Mitglieder regierungsfreundlicher Milizen

und Sicherheitsposten beispielsweise in den Distrikten Chahrbulak, Chemtal, Dawlatabad und Nahri Shahi an (LIB

Kapitel 2.5).

Die Taliban errichten auf wichtigen Verbindungsstraßen, die unterschiedliche Provinzen miteinander verbinden, immer

wieder Kontrollpunkte. Dadurch wird das Pendeln für Regierungsangestellte erschwert. Insbesondere der Abschnitt

zwischen den Provinzen Balkh und Jawjzan ist von dieser Unsicherheit betroffen (LIB Kapitel 2.5).

Mazar-e Sharif ist über die Autobahn sowie über einen Flughafen (mit nationalen und internationalen Anbindungen)

legal zu erreichen (LIB, Kapitel 19). Der Flughafen von Mazar-e Sharif (MRZ) liegt 9 km östlich der Stadt im Bezirk

Marmul. Die Befahrung der Straßen von diesem Flughafen bis zur Stadt Mazar-e Sharif ist zur Tageszeit im

Allgemeinen sicher (EASO, Kapitel Common analysis: Afghanistan, V).

Mazar-e Sharif ist ein Import-/Exportdrehkreuz, ein regionales Handelszentrum sowie ein Industriezentrum mit großen

Fertigungsbetrieben und einer Vielzahl von kleinen und mittleren Unternehmen (LIB, Kapitel 2.5., 20). Mazar-e Sharif

gilt im Vergleich zu Herat oder Kabul als wirtschaftlich relativ stabiler. Die größte Gruppe von Arbeitern in der Stadt

Mazar-e Sharif sind im Dienstleistungsbereich und als Verkäufer tätig (EASO, Kapitel Common analysis: Afghanistan, V).

Die Unterkunftssituation stellt sich in Mazar-e Sharif, wie in den anderen Städten Afghanistans auch, für Rückkehrer

und BinnenLüchtlinge als schwierig dar. Viele Menschen der städtischen Population lebt in Slums oder nichtadäquaten

Unterkünften. In Mazar-e Sharif besteht grundsätzlich die Möglichkeit, sicheren Wohnraum, wie beispielsweise in

Teehäusern, zu mieten. (EASO, Kapitel Common analysis: Afghanistan, V).

Die meisten Menschen in Mazar-e Sharif haben Zugang zu erschlossener Wasserversorgung (76%), welche in der Regel

in Rohrleitungen oder aus Brunnen erfolgt. 92% der Haushalte haben Zugang zu besseren Sanitäreinrichtungen (EASO,

Kapitel Common analysis: Afghanistan, V).

Während Mazar-e Sharif im Zeitraum Juni 2019 bis September 2019 noch als IPC Stufe 1 "minimal" (IPC - Integrated

Phase ClassiOcation) klassiOziert wurde, ist Mazar-e Sharif im Zeitraum Oktober 2019 bis Januar 2020 in Phase 2

"stressed" eingestuft. In Phase 1 sind die Haushalte in der Lage, den Bedarf an lebensnotwenigen Nahrungsmitteln

und Nicht-Nahrungsmitteln zu decken, ohne atypische und unhaltbare Strategien für den Zugang zu Nahrung und

Einkommen zu verfolgen. In Phase 2 weisen Haushalte nur einen gerade noch angemessenen Lebensmittelverbrauch

auf und sind nicht in der Lage, sich wesentliche, nicht nahrungsbezogene Güter zu leisten, ohne dabei irreversible

Bewältigungsstrategien anzuwenden (ECOI, Kapitel 3.1).

In der Stadt Mazar-e Sharif gibt es 10 - 15 - teils öJentliche, teils private - Krankenhäuser. In Mazar-e Sharif existieren

mehr private als öJentliche Krankenhäuser. Private Krankenhäuser sind sehr teuer, jede Nacht ist kostenpLichtig.

Zusätzlich existieren etwa 30-50 medizinische Gesundheitskliniken die zu 80% öffentlich finanziert sind (LIB, Kapitel 21).

1.5.4. Ethnische Minderheiten

In Afghanistan sind ca. 40 - 42% Paschtunen, rund 27 - 30% Tadschiken, ca. 9 - 10% Hazara und 9% Usbeken. Die

afghanische Verfassung schützt sämtliche ethnische Minderheiten. Neben den oXziellen Landessprachen Dari und

Paschtu wird in der Verfassung sechs weiteren Sprachen ein oXzieller Status in jenen Gebieten eingeräumt. Soziale

Gruppen werden in Afghanistan nicht ausgeschlossen und kein Gesetz verhindert die Teilnahme von Minderheiten am

politischen Leben. Es kommt jedoch im Alltag zu Diskriminierungen und Ausgrenzungen ethnischer Gruppen und



Religionen sowie zu Spannungen, Konflikten und Tötungen zwischen unterschiedlichen Gruppen (LIB, Kapitel 16).

Die schiitische Minderheit der Hazara macht etwa 9 bis 10% der Bevölkerung aus. Die Hazara besiedelten traditionell

das Bergland in Zentralafghanistan. Jahrzehntelange Kriege und schwierige Lebensbedingungen haben viele Hazara

aus ihrer Heimatregion in die afghanischen Städte, insbesondere nach Kabul, getrieben. Die Stadt Kabul ist in den

letzten Jahrzehnten rasant gewachsen und ethnisch gesehen vielfältig. Neuankömmlinge aus den Provinzen tendieren

dazu, sich in Gegenden niederzulassen, wo sie ein gewisses Maß an Unterstützung ihrer Gemeinschaft erwarten

können (sofern sie solche Kontakte haben) oder sich in jenem Stadtteil niederzulassen, der für sie am praktischen ist.

Viele Hazara leben unter anderem in Stadtvierteln im Westen der Stadt, insbesondere in Kart-e Se, Dasht-e Barchi

sowie in den Stadtteilen Kart-e Chahar, Deh Buri , Afshar und Kart-e Mamurin (LIB, Kapitel 16.3).

Die Lage der Hazara, die während der Taliban-Herrschaft besonders verfolgt waren, hat sich grundsätzlich verbessert

und Hazara bekleiden inzwischen auch prominente Stellen in der Regierung und im öJentlichen Leben, sind jedoch in

der öJentlichen Verwaltung nach wie vor unterrepräsentiert. Hazara werden am Arbeitsmarkt diskriminiert. Soziale

Diskriminierung gegen schiitische Hazara, basierend auf Klasse, Ethnie oder religiösen Ansichten, Onden ihre

Fortsetzung in Erpressung (illegale Steuern), Zwangsrekrutierung, Zwangsarbeit, physischer Misshandlung und

Inhaftierung. Nichtsdestotrotz, genießt die traditionell marginalisierte schiitische muslimische Minderheit, zu der die

meisten ethnischen Hazara gehören, seit 2001 eine zunehmende politische Repräsentation und Beteiligung an

nationalen Institutionen (LIB, Kapitel 16.3).

Die Hazara-Gemeinschaft/Gesellschaft ist traditionell strukturiert und basiert auf der Kernfamilie bzw. dem Klan. Sollte

der Haushalts vorstehende Mann versterben, wird die Witwe Haushaltsvorständin, bis der älteste Sohn volljährig ist. Es

bestehen keine sozialen und politischen Stammesstrukturen. Hazara neigen sowohl in ihren sozialen, als auch

politischen Ansichten dazu, liberal zu sein, was im Gegensatz zu den Ansichten sunnitischer Militanter steht (LIB,

Kapitel 16.3).

Während des Jahres 2018 intensivierte der IS AngriJe gegen die Hazara. AngriJe gegen Schiiten, davon vorwiegend

gegen Hazara. Das von schiitischen Hazara bewohnte Gebiet Dasht-e Barchi in Westkabul ist immer wieder Ziel von

AngriJen. Die Regierung hat Pläne zur Verstärkung der Präsenz der afghanischen Sicherheitskräfte verlautbart.

AngriJe werden auch als Vergeltung gegen mutmaßliche schiitische Unterstützung der iranischen Aktivitäten in Syrien

durchgeführt (LIB, Kapitel 16.3).

1.5.5. Religionen

Etwa 99% der afghanischen Bevölkerung sind Muslime, davon 80 - 89,7% Sunniten und c.a 10 – 19% Shiiten. Laut

Verfassung ist der Islam die Staatsreligion Afghanistans. Anhänger anderer Religionen sind frei, ihren Glauben im

Rahmen der gesetzlichen Vorschriften auszuüben (LIB Kapitel 15, 15.1).

Die Schiiten Afghanistans sind mehrheitlich Jafari-Schiiten (Zwölfer-Schiiten), 90% von ihnen gehören zur ethnischen

Gruppe der Hazara. Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten sind in Afghanistan selten. Die

Diskriminierung der schiitischen Minderheit durch die sunnitische Mehrheit ist zurückgegangen; dennoch existieren

lokale Diskriminierungsfälle (LIB Kapitel 15.1).

In den Jahren 2016, 2017 und 2018 wurden durch den Islamischen Staat (IS) und die Taliban 51 terroristischen AngriJe

auf Glaubensstätten und religiöse Anführer der Schiiten bzw. Hazara durchgeführt. Im Jahr 2018 wurde die Intensität

der Attacken in urbanen Räumen durch den IS verstärkt. Die politische Repräsentation und die Beteiligung an den

nationalen Institutionen seitens der traditionell marginalisierten schiitischen Minderheit, der hauptsächlich ethnische

Hazara angehören, ist seit 2001 gestiegen (LIB Kapitel 15.1).

1.5.6. Medizinische Versorgung

90% der medizinischen Versorgung in Afghanistan werden nicht direkt vom Staat zur Verfügung gestellt, sondern von

nationalen und internationalen NGOs, die über ein Vertragssystem beauftragt werden. Über dieses Vertragssystem

wird sowohl primäre, als auch sekundäre und tertiäre medizinische Versorgung zur Verfügung gestellt. Allerdings

mangelt es an Investitionen in medizinische Infrastruktur. Der Bauzustand vieler Kliniken ist schlecht und die

Verfügbarkeit und Qualität der Grundbehandlung ist durch Mangel an gut ausgebildeten Ärzten, Ärztinnen und

Assistenzpersonal (v.a. Hebammen), mangelnde Verfügbarkeit von Medikamenten, schlechtes Management sowie



schlechte Infrastruktur begrenzt. Während in den Städten ein ausreichendes Netz von Krankenhäusern und Kliniken

besteht, ist es in den ländlichen Gebieten für viele Afghanen schwierig, eine Klinik oder ein Krankenhaus zu erreichen

(LIB, Kapitel 21).

1.5.7. Bewegungsfreiheit und Meldewesen

Das Gesetz garantiert interne Bewegungsfreiheit, Auslandsreisen, Emigration und Rückkehr. Afghanen dürfen sich

formell im Land frei bewegen und niederlassen (LIB, Kapitel 18).

Afghanistan hat kein zentrales Bevölkerungsregister, keine Datenbanken mit Adress- oder Telefonnummerneinträgen

und auch keine Melde- oder RegistrierungspLicht. Die Gemeinschaftsbzw. Bezirksältesten führen kein

Personenstandsregister, die Regierung registriert jedoch Rückkehrer. Durch die hohe soziale Kontrolle ist gerade im

ländlichen Raum keine, aber auch in den Städten kaum Anonymität zu erwarten (LIB, Kapitel 18.1).

1.5.8. Situation für Rückkehrer:

Im Zeitraum vom 01.01.2019 bis 04.01.2020 kehrten insgesamt 504.977 Personen aus dem Iran und Pakistan nach

Afghanistan zurück: 485.096 aus dem Iran und 19.881 aus Pakistan. Seit 01.01.2020 sind 279.738 undokumentierter

Afghan/innen aus dem Iran nach Afghanistan zurückgekehrt. Im Jahr 2018 kamen 775.000 aus dem Iran und 46.000

aus Pakistan zurück (LIB, Kapitel 22).

Soziale, ethnische und familiäre Netzwerke sind für einen Rückkehrer unentbehrlich. Der Großteil der nach

Afghanistan zurückkehrenden Personen verfügt über ein familiäres Netzwerk, auf das in der Regel zurückgegriJen

wird. Wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage, den ohnehin großen Familienverbänden und individuellen Faktoren

ist diese Unterstützung jedoch meistens nur temporär und nicht immer gesichert. Neben der Familie als zentrale

Stütze der afghanischen Gesellschaft, kommen noch weitere wichtige Netzwerke zum Tragen, wie z.B. der Stamm, der

Clan und die lokale Gemeinschaft. Diese basieren auf Zugehörigkeit zu einer Ethnie, Religion oder anderen beruLichen

Netzwerken sowie politische Netzwerke usw. Ein Netzwerk ist für das Überleben in Afghanistan wichtig. Ein Mangel an

Netzwerken stellt eine der größten Herausforderungen für Rückkehrer dar. Die Rolle sozialer Netzwerke – der Familie,

der Freunde und der Bekannten – ist für junge Rückkehrer besonders ausschlaggebend, um sich an das Leben in

Afghanistan anzupassen. Sollten diese Netzwerke im Einzelfall schwach ausgeprägt sein, kann die Unterstützung

verschiedener Organisationen und Institutionen in Afghanistan in Anspruch genommen werden (LIB, Kapitel 22).

Rückkehrer aus dem Iran und aus Pakistan, die oft über Jahrzehnte in den Nachbarländern gelebt haben und zum Teil

dort geboren wurden, sind in der Regel als solche erkennbar. OJensichtlich sind sprachliche Barrieren, von denen vor

allem Rückkehrer aus dem Iran betroJen sind, weil sie Farsi (die iranische Landessprache) oder Dari (die afghanische

Landessprache) mit iranischem Akzent sprechen. Es gibt jedoch nicht viele Fälle von Diskriminierung afghanischer

Rückkehrer aus dem Iran und Pakistan aufgrund ihres Status als Rückkehrer. Fast ein Viertel der afghanischen

Bevölkerung besteht aus Rückkehrern. Diskriminierung beruht in Afghanistan großteils auf ethnischen und religiösen

Faktoren sowie auf dem Konflikt (LIB, Kapitel 22).

Rückkehrer aus Europa oder dem westlichen Ausland werden von der afghanischen Gesellschaft häuOg misstrauisch

wahrgenommen. Es sind jedoch keine Fälle bekannt, in denen Rückkehrer nachweislich aufgrund ihres Aufenthalts in

Europa Opfer von Gewalttaten wurden. Wenn ein Rückkehrer mit im Ausland erlangten Fähigkeiten und Kenntnissen

zurückkommt, stehen ihm mehr Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung als den übrigen Afghanen, was bei der hohen

Arbeitslosigkeit zu Spannungen innerhalb der Gemeinschaft führen kann (LIB, Kapitel 22).

Der Mangel an Arbeitsplätzen stellt für den Großteil der Rückkehrer die größte Schwierigkeit dar. Der Zugang zum

Arbeitsmarkt hängt maßgeblich von lokalen Netzwerken ab. Die afghanische Regierung kooperiert mit UNHCR, IOM

und anderen humanitären Organisationen, um IDPs, Flüchtlingen, rückkehrenden Flüchtlingen und anderen

betroJenen Personen Schutz und Unterstützung zu bieten. Für Afghanen, die im Iran geboren oder aufgewachsen sind

und keine Familie in Afghanistan haben, ist die Situation problematisch (LIB, Kapitel 22).

Viele Rückkehrer leben in informellen Siedlungen, selbstgebauten Unterkünften oder gemieteten Wohnungen. Die

meisten Rückkehrer im Osten des Landes leben in überbelegten Unterkünften und sind von fehlenden Möglichkeiten

zum Bestreiten des Lebensunterhaltes betroffen (LIB, Kapitel 22).

Personen, die freiwillig oder zwangsweise nach Afghanistan zurückgekehrt sind, können verschiedene

Unterstützungsformen in Anspruch nehmen. Rückkehrer erhalten Unterstützung von der afghanischen Regierung, den



Ländern, aus denen sie zurückkehren, und internationalen Organisationen (z.B. IOM) sowie lokalen

Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Für Rückkehrer leisten UNHCR und IOM in der ersten Zeit Unterstützung. Bei

der Anschlussunterstützung ist die Transition von humanitärer Hilfe hin zu Entwicklungszusammenarbeit nicht immer

lückenlos. Es gibt keine dezidiert staatlichen Unterbringungen für Rückkehrer. Der Großteil der (freiwilligen bzw.

zwangsweisen) Rückkehrer aus Europa kehrt direkt zu ihren Familien oder in ihre Gemeinschaften zurück. Es beOnden

sich viele Rückkehrer in Gebieten, die für Hilfsorganisationen aufgrund der Sicherheitslage nicht erreichbar sind (LIB,

Kapitel 22).

IOM Österreich unterstützt auch derzeit Rückkehrer/innen im Rahmen der freiwilligen Rückkehr. Aufgrund des stark

reduzierten Flugbetriebs ist die Rückkehr seit April 2020 nur in sehr wenige Länder tatsächlich möglich. Neben der

Reiseorganisation bietet IOM Österreich dabei, wie bekannt, Unterstützung bei der Ausreise am Flughafen Wien

Schwechat an (LIB, Landesspezifische Anmerkungen COVID-19).

IOM Österreich bietet derzeit, aufgrund der COVID-19-Lage, folgende Aktivitäten an:

-        Qualitätssicherung in der Rückkehrberatung (Erarbeitung von Leitfäden und Trainings)

-        Unterstützung bei der freiwilligen Rückkehr und Reintegration im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten

(Virtuelle Beratung, Austausch mit Rückkehrberatungseinrichtungen und Behörden, Monitoring der

Reisemöglichkeiten) (LIB, Landesspezifische Anmerkungen COVID-19).

Das Projekt RESTART III – Unterstützung des österreichischen Rückkehrsystems und der Reintegration freiwilliger

Rückkehrer/innen in Afghanistan“ wird bereits umgesetzt. Derzeit arbeiten die österreichischen IOM-Mitarbeiter/innen

vorwiegend an der ersten Komponente (Unterstützung des österreichischen Rückkehrsystems) und erarbeiten

Leitfäden und Trainingsinhalte. Die Unterstützung der freiwilligen Rückkehr nach Afghanistan ist derzeit aufgrund

fehlender Flugverbindungen nicht möglich. IOM beobachtet die Situation und steht diesbezüglich in engem Austausch

mit den zuständigen Rückkehrberatungseinrichtungen und den österreichischen Behörden (LIB, LandesspeziOsche

Anmerkungen COVID-19).

Informationen von IOM Kabul zufolge, sind IOM-Rückkehrprojekte mit Stand 13.5.2020 auch weiterhin in Afghanistan

operativ (LIB, Landesspezifische Anmerkungen COVID-19).

Die „Reception Assistance“ umfasst sofortige Unterstützung oder Hilfe bei der Ankunft am Flughafen: IOM triJt die

freiwilligen Rückkehrer vor der Einwanderungslinie bzw. im internationalen Bereich des Flughafens, begleitet sie zum

Einwanderungsschalter und unterstützt bei den Formalitäten, der Gepäckabholung, der Zollabfertigung, usw. Darüber

hinaus arrangiert IOM den Weitertransport zum Endziel der Rückkehrer innerhalb des Herkunftslandes und bietet

auch grundlegende medizinische Unterstützung am Flughafen an. 1.279 Rückkehrer erhielten Unterstützung bei der

Weiterreise in ihre Heimatprovinz. Für die Provinzen, die über einen Flughafen und Flugverbindungen verfügen,

werden Flüge zur Verfügung gestellt. Der Rückkehrer erhält ein Flugticket und Unterstützung bezüglich des Flughafen-

Transfers. Der Transport nach Herat findet in der Regel auf dem Luftweg statt (LIB, Kapitel 22).

Familien in Afghanistan halten in der Regel Kontakt zu ihrem nach Europa ausgewanderten Familienmitglied und

wissen genau Bescheid, wo sich dieses aufhält und wie es ihm in Europa ergeht. Dieser Faktor wird in Asylinterviews

meist heruntergespielt und viele Migranten, vor allem Minderjährige, sind instruiert zu behaupten, sie hätten keine

lebenden Verwandten mehr oder jeglichen Kontakt zu diesen verloren (LIB, Kapitel 22).

1.5.9. COVID-19 Pandemie

COVID-19 ist eine durch das Corona-Virus SARS-CoV-2 verursachte Viruserkrankung, die erstmals im Jahr 2019 in

Wuhan/China festgestellt wurde und sich seither weltweit verbreitet. In Österreich gibt es mit Stand 24.08.2020, 08:00

Uhr, 25.342 bestätigte Fälle von mit dem Corona-Virus inOzierten Personen und 733 Todesfälle

(https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-(2019-nCov).html); in

Afghanistan wurden zu diesem Zeitpunkt 37.999 Fälle von mit dem Corona-Virus inOzierten Personen nachgewiesen,

wobei 1.387 diesbezügliche Todesfälle bestätigt wurden (https://covid19.who.int/region/emro/country/af).

Nach dem aktuellen Stand verläuft die Viruserkrankung bei ca. 80% der BetroJenen leicht und bei ca. 15% der

BetroJenen schwerer, wenn auch nicht lebensbedrohlich. Bei ca. 5% der BetroJenen verläuft die Viruserkrankung

derart schwer, dass Lebensgefahr gegeben ist und intensivmedizinische Behandlungsmaßnahmen notwendig sind.



Diese sehr schweren Krankheitsverläufe treten am häuOgsten in den Risikogruppen der älteren Personen und der

Personen mit Vorerkrankungen (wie z.B. Diabetes, Herzkrankheiten, Immunschwächen, etc.) auf.

Aufgrund der begrenzten Ressourcen des öJentlichen Gesundheitswesens und der begrenzten Testkapazitäten sowie

des Fehlens eines nationalen Sterberegisters werden bestätigte Fälle von und Todesfälle durch COVID-19 in

Afghanistan wahrscheinlich insgesamt zu wenig gemeldet. 10 Prozent der insgesamt bestätigten COVID-19-Fälle

entfallen auf das Gesundheitspersonal. Kabul ist hinsichtlich der bestätigten Fälle nach wie vor der am stärksten

betroJene Teil des Landes, gefolgt von den Provinzen Herat, Balkh, Nangarhar und Kandahar (LIB, länderspeziOsche

Anmerkungen).

Krankenhäuser und Kliniken berichten weiterhin über Probleme bei der Aufrechterhaltung oder Erweiterung der

Kapazität ihrer Einrichtungen zur Behandlung von Patienten mit COVID-19. Diese Herausforderungen stehen im

Zusammenhang mit der Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Testkits und medizinischem Material

sowie mit der begrenzten Anzahl geschulter Mitarbeiter - noch verschärft durch die Zahl des erkrankten

Gesundheitspersonals. Es besteht nach wie vor ein dringender Bedarf an mehr Laborequipment sowie an der Stärkung

der personellen Kapazitäten und der operativen Unterstützung (LIB, länderspezifische Anmerkungen).

Maßnahmen der afghanischen Regierung und internationale Hilfe

Die landesweiten Sperrmaßnahmen der Regierung Afghanistans bleiben in Kraft. Universitäten und Schulen bleiben

weiterhin geschlossen. Die Regierung Afghanistans gab am 6.6.2020 bekannt, dass sie die landesweite Abriegelung um

drei weitere Monate verlängern und neue Gesundheitsrichtlinien für die Bürger herausgeben werde. Darüber hinaus

hat die Regierung die Schließung von Schulen um weitere drei Monate bis Ende August verlängert (LIB,

länderspezifische Anmerkungen).

Berichten zufolge werden die Vorgaben der Regierung nicht befolgt, und die Durchsetzung war nachsichtig. Die

Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Virus unterscheiden sich weiterhin von Provinz zu Provinz, in

denen die lokalen Behörden über die Umsetzung der Maßnahmen entscheiden. Zwar behindern die

Sperrmaßnahmen der Provinzen weiterhin periodisch die Bewegung der humanitären Helfer, doch hat sich die

Situation in den letzten Wochen deutlich verbessert, und es wurden weniger Behinderungen gemeldet. 500

Beatmungsgeräte wurden aus Deutschland angekauft und 106 davon werden in den Provinzen verteilt (LIB,

länderspezifische Anmerkungen).

Am Samstag den 18.7.2020 kündete die afghanische Regierung den Start des Dastarkhan-e-Milli-Programms als Teil

ihrer Bemühungen an, Haushalten inmitten der COVID-19-Pandemie zu helfen, die sich in wirtschaftlicher Not

befinden. Auf der Grundlage des Programms will die Regierung in der ersten Phase 86 Millionen Dollar und dann in der

zweiten Phase 158 Millionen Dollar bereitstellen, um Menschen im ganzen Land mit Nahrungsmitteln zu versorgen.

Die erste Phase soll über 1,7 Millionen Familien in 13.000 Dörfern in 34 Provinzen des Landes abdecken (LIB,

länderspezifische Anmerkungen).

Die Weltbank genehmigte am 15.7.2020 einen Zuschuss in Höhe von 200 Millionen US-Dollar, um Afghanistan dabei zu

unterstützen, die Auswirkungen von COVID-19 zu mildern und gefährdeten Menschen und Unternehmen Hilfe zu

leisten (LIB, länderspezifische Anmerkungen).

Auszugsweise Lage in den Provinzen Afghanistans

Dieselben Maßnahmen – nämlich Einschränkungen und Begrenzungen der täglichen Aktivitäten, des Geschäftslebens

und des gesellschaftlichen Lebens – werden in allen folgend angeführten Provinzen durchgeführt. Die Regierung hat

eine Reihe verbindlicher gesundheitlicher und sozialer Distanzierungsmaßnahmen eingeführt, wie z.B. das

obligatorische Tragen von Gesichtsmasken an öJentlichen Orten, das Einhalten eines Sicherheitsabstandes von zwei

Metern in der ÖJentlichkeit und ein Verbot von Versammlungen mit mehr als zehn Personen. ÖJentliche und

touristische Plätze, Parks, Sportanlagen, Schulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen sind geschlossen; die

Dienstzeiten im privaten und öJentlichen Sektor sind auf 6 Stunden pro Tag beschränkt und die Beschäftigten werden

in zwei ungerade und gerade Tagesschichten eingeteilt (LIB, länderspezifische Anmerkungen).

Die meisten Hotels, Teehäuser und ähnliche Orte sind aufgrund der COVID-19 Maßnahmen geschlossen, es sei denn,

sie wurden geheim und unbemerkt von staatlichen Stellen geöffnet (LIB, länderspezifische Anmerkungen).

In der Provinz Kabul gibt es zwei öJentliche Krankenhäuser die COVID-19 Patienten behandeln mit 200 bzw. 100



Betten. Aufgrund der hohen Anzahl von COVID-19-Fällen im Land und der unzureichenden Kapazität der öJentlichen

Krankenhäuser hat die Regierung kürzlich auch privaten Krankenhäusern die Behandlung von COVID-19-Patienten

gestattet. Kabul sieht sich aufgrund von Regen- und Schneemangel, einer boomenden Bevölkerung und

verschwenderischem Wasserverbrauch mit Wasserknappheit konfrontiert. Außerdem leben immer noch rund 12

Prozent der Menschen in Kabul unter der Armutsgrenze, was bedeutet, dass oftmals ein erschwerter Zugang zu

Wasser besteht (LIB, länderspezifische Anmerkungen).

In der Provinz Balkh gibt es ein Krankenhaus, welches COVID-19 Patienten behandelt und über 200 Betten verfügt.

Bewohner einiger Distrikte der Provinz hatten mit Wasserknappheit zu kämpfen. Darüber hinaus hatten die Menschen

in einigen Distrikten Schwierigkeiten mit dem Zugang zu ausreichender Nahrung, insbesondere im Zuge der COVID-19-

Pandemie (LIB, länderspezifische Anmerkungen).

In der Provinz Herat gibt es zwei Krankenhäuser die COVID-19 Patienten behandeln. Ein staatliches öJentliches

Krankenhaus mit 100 Betten, das vor kurzem speziell für COVID-19-Patienten gebaut wurde und ein Krankenhaus mit

300 Betten, das von einem örtlichen Geschäftsmann in einem umgebauten Hotel zur Behandlung von COVID-19-

Patienten eingerichtet wurde. 47,6 Prozent der Menschen in Herat leben unter der Armutsgrenze, was bedeutet, dass

oft ein erschwerter Zugang zu sauberem Trinkwasser und Nahrung haben, insbesondere im Zuge der Quarantäne

aufgrund von COVID-19, durch die die meisten Tagelöhner arbeitslos blieben (LIB, länderspezifische Anmerkungen).

Wirtschaftliche Lage in Afghanistan

Verschiedene COVID-19-Modelle zeigen, dass der Höhepunkt des COVID-19-Ausbruchs in Afghanistan zwischen Ende

Juli und Anfang August erwartet wird, was schwerwiegende Auswirkungen auf die Wirtschaft Afghanistans und das

Wohlergehen der Bevölkerung haben wird. Es herrscht weiterhin Besorgnis seitens humanitärer Helfer, über die

Auswirkungen ausgedehnter Sperrmaßnahmen auf die am stärksten gefährdeten Menschen – insbesondere auf

Menschen mit Behinderungen und Familien – die auf Gelegenheitsarbeit angewiesen sind und denen alternative

Einkommensquellen fehlen. Der Marktbeobachtung des World Food Programme (WFP) zufolge ist der

durchschnittliche Weizenmehlpreis zwischen dem 14. März und dem 15. Juli um 12 Prozent gestiegen, während die

Kosten für Hülsenfrüchte, Zucker, Speiseöl und Reis (minderwertige Qualität) im gleichen Zeitraum um 20 – 31 Prozent

gestiegen sind. Einem Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO) und des Ministeriums

für Landwirtschaft, Bewässerung und Viehzucht (MAIL) zufolge sind über 20 Prozent der befragten Bauern nicht in der

Lage, ihre nächste Ernte anzubauen, wobei der fehlende Zugang zu landwirtschaftlichen Betriebsmitteln und die

COVID-19-Beschränkungen als Schlüsselfaktoren genannt werden. Darüber hinaus sind die meisten Weizen-, Obst-,

Gemüse- und Milchverarbeitungsbetriebe derzeit nur teilweise oder gar nicht ausgelastet, wobei die COVID-19-

Beschränkungen als ein Hauptgrund für die Reduzierung der Betriebe genannt werden. Die große Mehrheit der

Händler berichtete von gestiegenen Preisen für Weizen, frische Lebensmittel, Schafe/Ziegen, Rinder und Transport im

Vergleich zur gleichen Zeit des Vorjahres. Frischwarenhändler auf Provinz- und nationaler Ebene sahen sich im

Vergleich zu Händlern auf Distriktebene mit mehr Einschränkungen konfrontiert, während die große Mehrheit der

Händler laut dem Bericht von teilweisen Marktschließungen aufgrund von COVID-19 berichtete (LIB, länderspeziOsche

Anmerkungen).

Am 19.7.2020 erfolgte die erste Lieferung afghanischer Waren in zwei Lastwagen nach Indien, nachdem Pakistan die

Wiederaufnahme afghanischer Exporte nach Indien angekündigt hatte um den Transithandel zu erleichtern. Am

12.7.2020 öJnete Pakistan auch die Grenzübergänge Angor Ada und Dand-e-Patan in den Provinzen Paktia und

Paktika für afghanische Waren, fast zwei Wochen nachdem es die Grenzübergänge Spin Boldak, Torkham und Ghulam

Khan geöffnet hatte (LIB, länderspezifische Anmerkungen).

Einreise und Bewegungsfreiheit

Die Türkei hat, nachdem internationale Flüge ab 11.6.2020 wieder nach und nach aufgenommen wurden, am

19.7.2020 wegen der COVID-19-Pandemie Flüge in den Iran und nach Afghanistan bis auf wei

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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